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Vorwort zur 8. Auflage

Das Gelingen eines Bauvorhabens ist im Wesentlichen abhängig von der 
Auswahl des Grundstücks, auf dem das Objekt erstellt werden soll, von den 
Ideen, nach denen der Entwurf konzipiert wurde, von den Personen, die das 
Objekt abwickeln, sowie vom Kosten-, Termin- und Qualitätsrahmen, wel-
chen jeweils der Bauherr vorgibt.

Hierzu bildet das vorliegende Buch am Beispiel eines Musterprojektes allen, 
die am Bau beteiligt sind, insbesondere jungen Architekten und Bauingenieu-
ren, privaten Bauherren, Schülern der Berufsfachschulen, der Technikerschu-
len und der Meisterschulen sowie Studenten des Bauingenieurswesens und 
der Architektur, eine fundierte Grundlage für die zeitliche und organisatori-
sche Abwicklung, die Kostenermittlung und -kontrolle eines Bauvorhabens.

Die Leser werden entsprechend der zeitlichen Reihenfolge des Bauablaufs 
Schritt für Schritt durch die folgenden Phasen eines Bauvorhabens geführt:

 O Grundstück/Grundlagenermittlung
 O Vorplanung
 O Entwurfsplanung
 O Genehmigungsplanung
 O Ausführungsplanung
 O Leistungsbeschreibung
 O Bauvertrag
 O Ausführung
 O Gewährleistung

Viele Objektphasen werden durch praxisgerechte Arbeitshilfen und Check-
listen ergänzt, die auch zum Download bereit stehen (siehe Seite 6). 

Die Pflichten und Leistungsanforderungen der einzelnen am Bau beteiligten 
Personen werden in den Objektphasen dargestellt, in denen diese in der Re-
gel an einem Objekt involviert sind. 

Das Buch wurde für die 8. Auflage komplett aktualisiert und durch das Kapi-
tel „BIM – Modeling und Management“ ergänzt. Es entspricht dem aktuellen 
Stand der HOAI, der VOB, der Landesbauordnung NRW, der DIN 276, der 
EnEV, des EEWärmeG sowie den realen Kosten- und Finanzierungskondi-
tionen. 

Unser besonderer Dank gilt Herrn Cornelius Nailis von Nailis-Architekten 
in Berlin, der die Planung des Einfamilienhauses, das in dieser Auflage als 
Musterprojekt dient, erstellt hat. 

Köln, im Januar 2018 Oliver Olzem
 Hans Joachim Hoffstadt
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  Hinweise zu digitalen Arbeitshilfen

Die in diesem Buch enthaltenen Checklisten und Arbeitshilfen stehen exklu-
siv für Buchkäufer im PDF-Format bzw. als Word- oder Excel-Vorlagen zum 
Download bereit.

Öffnen Sie dazu unsere Plattform  
www.baufachmedien.de/abwicklung-von-bauvorhaben.html

Dort finden Sie im Reiter „Mehr“ die folgenden Dateien:
 O Checkliste zum Baugrundstück 
 O Checkliste zur Bestandsaufnahme von Außenwänden und Fassaden 
 O Checkliste zur Zusammenstellung der Bestandsaufnahme 
 O Kostenschätzung nach DIN 276-1, erste Ebene 
 O Muster eines Finanzierungsplanes 
 O Architektenvertrag (Musterprojekt)
 O Checkliste zur Vorplanung
 O Kostenberechnung nach DIN 276-1, zweite Ebene 
 O Muster für den Aufbau eines Wirtschaftlichkeitsplanes 
 O Checkliste zu den Unterlagen zur Baugenehmigung 
 O Muster Verkaufsbaubeschreibung (Baubeschreibung Neubau Eigentums-
wohnungen) 

 O Checkliste zur Ausführungsplanung 
 O Checkliste zur Leistungsbeschreibung 
 O Kostenermittlung nach DIN 276-1, dritte Ebene
 O Muster Vergabeprotokoll
 O Muster Zusätzliche Vertragsbedingungen 
 O Muster Mängelrüge (Musterprojekt)
 O Muster Bautagesbericht (Musterprojekt)
 O Muster Terminmahnung (Musterprojekt)
 O Checkliste zur Ausführung
 O Checkliste zur Baustelleneinrichtung 
 O Musterformular für eine Vorankündigung 
 O Bauabnahmeprotokoll (Musterprojekt)

Zum Öffnen der Dateien ist ein Kennwort erforderlich.

Ihr persönliches Kennwort lautet: KA#57xy4

https://www.baufachmedien.de/abwicklung-von-bauvorhaben.html#fachbuch
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1 Allgemeine Grundlagen und Begriffsdefinitionen

Am Beginn einer jeden Baumaßnahme steht der Erwerb eines entsprechen-
den Grundstückes durch den Bauherrn.

Bevor der Bauherr ein Grundstück erwirbt, ist der Grundstückswert zu er-
mitteln und die Bebaubarkeit zu prüfen. Für diese Prüfung gewährt der Ver-
käufer dem Käufer häufig ein Vorkaufsrecht (Option). Sollten sich bei dieser 
Prüfung Abweichungen von der vorher angenommenen Bebaubarkeit her-
ausstellen, so werden die Konditionen zwischen den Vertragsparteien neu 
vereinbart.

1.1  Grundstück

Die Beschaffung eines geeigneten Grundstückes kann erfolgen:
 O über Städte und Kommunen (z. B. Einsicht in Bebauungspläne)
 O über den freien Markt (z. B. Zeitungsannoncen)
 O über Immobilienmakler

Beim Immobilienverkauf ist die Provisionshöhe frei vereinbar, da es keine 
gesetzlichen Vorgaben gibt. In der Praxis orientieren sich Eigentümer und 
Immobilienmakler bei der Festsetzung der Provision an den in dem jeweili-
gen Bundesland marktüblichen Regelungen. In NRW beispielsweise liegt die 
Gesamtmaklerprovision, die sich üblicherweise Käufer und Verkäufer teilen, 
bei 7,14 %.

1.1.1  Grundstücksklassifizierungen

Entsprechend der zu erwartenden Bebaubarkeit werden Grundstücke fol-
gendermaßen klassifiziert:

 O Land- und Forstwirtschaftsflächen
Land und Forstwirtschaftsflächen sind Flächen, die in absehbarer Zeit nur 
landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzt werden.

 O Bauerwartungsland
Hierbei handelt es sich um Flächen, von denen erwartet werden kann, 
dass sie in absehbarer Zeit Bauland werden.

 O Rohbauland
Rohbauland ist Bauland, das für die Bebauung noch unzureichend gestal-
tet (Lage, Form und Größe) oder noch nicht erschlossen ist.

 O Bauland
Mit der Bebauung kann sofort begonnen werden. Die Baugenehmigung 
muss bei richtiger Planung erteilt werden. Das Grundstück ist vermessen, 
erschlossen und zumindest über eine provisorisch ausgebaute Straße er-
reichbar. In der Regel liegt ein Bebauungsplan vor.



14 1 Allgemeine Grundlagen und Begriffsdefinitionen

1.1.2  Grundstücksbewertung

Die Grundstücksbewertung kann erfolgen durch
 O einen Sachverständigen (sollte öffentlich bestellt und vereidigt sein) für 
die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, der auf die-
sem Sachgebiet über besondere Fachkenntnisse verfügt,

 O einen Architekten, der bei der Auswahl des Baugrundstückes den Bau-
herrn unterstützend beraten kann. Die Vergütung hierfür kann nach §§ 3 
und 7 HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure [2013]) 
frei vereinbart werden (möglicherweise vermittelt der Architekt, auf einen 
späteren Auftrag hoffend).

Beauftragt der Bauherr (der Grundstückseigentümer) den Architekten mit 
der Untersuchung bzw. Beurteilung des Grundstückes, so ist dies eine Teil-
leistung der Leistungsphase 1, der Grundlagenermittlung. Somit ist der 
Architekt  honorarberechtigt, wobei die Standortanalyse und die Bestands-
aufnahme als Besondere Leistungen gelten (als Grundlage für die Standort-
analyse empfiehlt sich das Führen einer Checkliste, siehe Kapitel 1.1.5).

1.1.3  Grundstückswert

Marktpreis

Der Marktpreis ist der Wert bzw. Preis, zu dem ein Grundstück verkauft 
wird. Er entsteht durch Angebot und Nachfrage (subjektiver Wert).

Verkehrswert, § 194 BauGB (Baugesetzbuch)

Der Verkehrswert ist der Wert (objektiver Wert) des Baugrundstückes nach 
objektiv ermittelbaren Wertansätzen, z. B.:

 O Lage des Grundstückes
 O Beschaffenheit des Bodens
 O Grad der Erschließung
 O Möglichkeit der Nutzung laut Bebauungsplan
 O Bodenrichtwert

Der Verkehrswert leitet sich in der Regel vom Bodenrichtwert ab, mit ent-
sprechenden Faktoren für Erschließung und Grundstücksgröße usw., ohne 
Rücksicht auf Ungewöhnliches und persönliche Verhältnisse.

Gutachterausschuss, § 192 BauGB

Zur Ermittlung von Grundstückswerten werden selbstständige unabhängige 
Gutachterausschüsse gebildet.

Die Geschäftsstelle eines Gutachterausschusses sammelt alle Kaufverträge 
und wertet sie anonym aus. Der Gutachterausschuss, der sich aus Sachver-
ständigen zusammensetzt, überprüft und dokumentiert die Grundstücks-
werte in der Bodenrichtwertkarte. 

Bodenrichtwerte, § 196 BauGB

Der Interessent kann sich beim Kauf eines Grundstückes mithilfe der Bo-
denrichtwertkarte orientieren.
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Die Bodenrichtwerte sind Kaufpreissammlungen für das entsprechende 
Kommunalgebiet, dargestellt als durchschnittliche Lagewerte unter Berück-
sichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustandes (Erschließungszu-
stand, Tiefe, Bebaubarkeit und Bauweise).

1.1.4  Grundstückskauf

Grundbuch

Beim Grundbuchamt (Amtsgericht, Abteilung Grundbuch) wird das Grund-
buch geführt. Es ist die amtsgerichtliche Erfassung aller Grundstücke. Das 
Grundbuch weist das Bestandsverzeichnis und 3 Abteilungen aus:

 O Bestandsverzeichnis: Hier werden Merkmale des Grundstückes beschrie-
ben.

 O Erste Abteilung: Hier sind die Eigentumsverhältnisse definiert.
 O Zweite Abteilung: Hier sind die Lasten und Beschränkungen der Grund-
stücke definiert, wie Wegerechte, Kanalleitungsrechte usw.

 O Dritte Abteilung: Hier sind die Grundpfandrechte eingetragen, wie Hypo-
theken, Grundschulden usw.

Einsehen dürfen das Grundbuch die Eigentümer und jeder eingetragene 
berechtigte Gläubiger sowie jeder Interessent, der berechtigtes Interesse 
(Vollmacht des Eigentümers bzw. Gläubigers) vorweist.

Vorkaufsrecht

Es gibt 3 Möglichkeiten des Vorkaufsrechtes:

Vorkaufsrecht der Gemeinde

Das Vorkaufsrecht der Gemeinde besteht nach § 24 BauGB in bestimmten 
Fällen und ist in der Regel nicht im Grundbuch eingetragen.

Sinn des Vorkaufsrechtes der Gemeinde ist es,
 O ein ernsthaftes Interesse der Gemeinde zu wahren,
 O mögliche Wucherpreise zu verhindern.

Deshalb ist nach Vertragsabschluss beim Notar die sog. Bodenverkehrsge-
nehmigung (Verzichtserklärung der Kommune auf das gesetzliche Vorkaufs-
recht) bei der Gemeinde einzuholen und dem Notar vorzulegen.

Das vom Käufer nicht beachtete Vorkaufsrecht der Kommune kann große 
Schwierigkeiten verursachen. Es gilt noch 2 Monate nach Abschluss des Kauf-
vertrages. Im gegebenen Fall muss der Käufer das neu erworbene Grundstück 
wieder an die Gemeinde abtreten. Die Gemeinde zahlt aber nur den Ver-
kehrswert.

Im Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht

Das im Grundbuch eingetragene Vorkaufsrecht ist das angemeldete Interesse 
einer Privatperson gegenüber dem Grundstücksbesitzer. Es rangiert nach dem 
Vorkaufsrecht der Gemeinde.



16 1 Allgemeine Grundlagen und Begriffsdefinitionen

Nicht im Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht

Das nicht im Grundbuch eingetragene Vorkaufsrecht besteht aufgrund einer 
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Grundstücksbesitzer und einem 
privaten Interessenten (Option). Es rangiert nach dem im Grundbuch einge-
tragenen Vorkaufsrecht.

Belastungen

Belastungen auf einem Grundstück können zum einen im Grundbuch ein-
getragene Grunddienstbarkeiten sein, wie Wegerechte oder Kanalleitungs-
rechte, Auflassungsvormerkungen, Vorkaufsrechte usw.

Weitere Belastungen sind Baulasten, die sich aus Abstandflächen der Nach-
barbebauung auf dem Grundstück ergeben. Diese sind im Baulastenver-
zeichnis festgeschrieben.

Baulastenverzeichnis

Das Baulastenverzeichnis liegt bei der Baugenehmigungsbehörde, es gibt 
Auskunft über Anlagen, die im öffentlichen und privatrechtlichen Interesse 
auf dem Grundstück geplant oder vorgesehen sind, wie Straßenerweiterun-
gen, unter- oder oberirdische Leitungen u. a., z. B. auch die Zufahrt für ein 
nicht unmittelbar an der Straße gelegenes Grundstück über ein davor liegen-
des Nachbargrundstück oder die Übernahme eines fehlenden Häuserzwi-
schenraums.

Kauf- bzw. Bauinteressenten müssen also im eigenen Interesse wegen mögli-
cher Einschränkungen der Bebauungsmöglichkeiten auf dem Grundstück 
frühzeitig Auskünfte einholen, d. h., sie müssen sich die Boden- und Ver-
kehrsgenehmigung besorgen.

Notar

Für die Beurkundung von Rechtsvorgängen und anderen Aufgaben auf dem 
Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege werden in den Bundesländern Notare 
bestellt und vereidigt.

Der Notar beurkundet Rechtsvorgänge, soweit die Gesetze Beurkundungs-
formen vorschreiben, wie Grundstücksgeschäfte, Erbverträge, Eheverträge 
usw. Alle Immobilienkäufe müssen demnach vom Notar verhandelt werden.

Die Einigung der Beteiligten schlägt sich in der Regel in einem Vertrag nie-
der, z. B. einem Kaufvertrag, der vom Notar beurkundet wird. Als Behörde 
haftet der Notar jedoch nicht. 

Kaufvertrag

Im Grundstückskaufsvertrag verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer das 
Grundstück zu übereignen. Der Käufer verpflichtet sich, als Gegenleistung 
dafür den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. 

Der Kaufvertrag ist nur dann wirksam zustande gekommen, wenn er notari-
ell beurkundet worden ist. Das Eigentum geht über durch die Auflassung 
und Umschreibung des Grundstückes auf den Käufer im Grundbuch (in die 
Erste Abteilung).
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Besonders wichtige Begriffe im Vertrag
 O Auflassung ist die Einigung von Käufer und Verkäufer vor dem Notar.
 O Auflassungsvormerkung heißt die Eintragung (vor der endgültigen Ein-
tragung) im Grundbuch zum Schutz des Interessenten und der von ihm 
eventuell schon geleisteten Teilzahlung.

 O Auflassungsurkunde ist die schriftliche Vertragsabfassung mit Datum 
und Unterschriften.

Bedingungen für die Eintragung in die Erste Abteilung
 O Die Grunderwerbsteuer muss bezahlt sein.
 O Die Bodenverkehrsgenehmigung der Gemeinde muss vorgelegt werden.
 O Es muss auf Vorkaufsrecht verzichtet werden.
 O Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes muss vorgelegt 
werden.

 O Die Frage der ersten Hypothek muss geklärt sein, ggf. durch einen neuen 
Vertrag mit dem Geldinstitut. Der neue Eigentümer könnte sonst, trotz 
des beim Notar abgeschlossenen Kaufvertrages, in große Schwierigkeiten 
kommen. Falls nämlich der Verkäufer die erste Hypothek schuldig bleibt 
und der Käufer den Betrag nicht zahlen kann, kann es zu einer Zwangs-
versteigerung kommen. 
Deshalb müssen Käufer und Verkäufer bei Vertragsabschluss zwischen 
verschiedenen Regelungen entscheiden:

 − Der Verkäufer tilgt die erste Hypothek vor dem Verkauf.
 − Der Verkäufer übernimmt die erste Hypothek.
 − Der Käufer übernimmt die erste Hypothek.

Bei einem neuen Vertrag ist der Betrag der Hypothek auf ein Sonder-
konto des Geldinstitutes zu überweisen.

Danach erfolgt die Eintragung in das Grundbuch (veranlasst durch den 
Notar ). Jetzt erst ist der Kauf des Grundstückes gültig (siehe im Überblick 
Abb. 1.1).

Abb. 1.1: Von der Kaufabsicht zur Grundbucheintragung

Käufer Verkäufer

Notar

Käufer beantragt
Eintragung in das

Grundbuch 

Verkäufer
bewilligt

Eintragung 

Auflassung
Auflassungsvormerkung

Auflassungsurkunde

Amtsgericht,
Abteilung Grundbuch:

Eintragung in das Grundbuch 
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Steuern und Nebenkosten

Grunderwerbsteuer

Beim Kauf von unbebauten oder bebauten Grundstücken wird die Grunder-
werbsteuer durch das zuständige Finanzamt festgesetzt. Seit Januar 2017 
beträgt die Grunderwerbssteuer beispielsweise in NRW 6,5 %, in Rheinland-
Pfalz 5,0 % und in Sachsen und Bayern nur 3,5 % vom notariell vereinbarten 
Kaufpreis (ohne Makler-Courtage) für das Objekt. Aber nicht nur der reine 
Kauf eines Grundstückes unterliegt der Grunderwerbsteuer, sondern auch 
der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages.

Im Grunderwerbsteuergesetz werden jedoch einige Ausnahmen von der 
Besteuerung zugelassen: Grundstücksschenkungen und das Erbe eines 
Grundstückes unterliegen unter bestimmten Voraussetzungen nicht der 
Grunderwerbsteuer.

Die Grunderwerbsteuer wird grundsätzlich von den beteiligten Personen 
geschuldet. Wichtig ist hierbei jedoch, dass für die wirksame Übertragung 
des Grundbesitzes die Vorlage eines vom zuständigen Finanzamt ausgestell-
ten Freistellungsbescheides zwingend erforderlich ist. Der Freistellungsbe-
scheid wird jedoch erst dann erteilt, wenn die Grunderwerbsteuer vollstän-
dig gezahlt wurde. In den notariellen Kaufverträgen wird die Pflicht zur 
Zahlung der Grunderwerbsteuer gewöhnlich so geregelt, dass der Erwerber 
die Grunderwerbsteuer zu zahlen hat.

In Zweifelsfällen sollte der beurkundende Notar oder ein Steuerberater zur 
Grunderwerbsteuer befragt werden.

Grundsteuer

Die Grundsteuer wird von den Grundstückseigentümern erhoben und ist 
jährlich an die Gemeinde zu zahlen, die den Betrag durch den Grundsteuer-
bescheid festgesetzt hat. Die festgesetzte Grundsteuer wird zu je einem 
Viertel  des Jahresbetrages jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November des laufenden Jahres fällig.

Maßgebend für die Festsetzung der Grundsteuer ist der Steuermessbetrag, 
der wiederum zusammen mit dem Einheitswertbescheid durch das zustän-
dige Finanzamt festgesetzt wird. Der Einheitswert eines unbebauten Grund-
stückes ist niedriger als der eines bebauten Grundstückes, da im Einheits-
wert neben dem reinen Grundstückswert auch der Wert für das darauf 
gebaute Objekt erfasst wird. 

Die Gemeinden wenden beim Erlass des Grundsteuerbescheides einen He-
besatz (Multiplikator) auf den Messbetrag an, der dann endgültig über die 
Höhe der Grundsteuer entscheidet. Da die Hebesätze der Gemeinden nicht 
einheitlich sind, ist die Höhe der Grundsteuer bei gleichem Messbetrag von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
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Einkommensteuer

Allein durch den Erwerb eines Grundstückes entsteht keine Einkommen-
steuer. Der Einkommensteuer unterliegen nur die Vorgänge, die durch die 
wirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes entstehen.

Erzielte Gewinne und Verluste aus der Vermietung oder Verpachtung von 
bebauten oder unbebauten Grundstücken unterliegen jedoch der Einkom-
mensteuer. Sie erhöhen bzw. vermindern das Einkommen und damit auch 
die tatsächliche Einkommensteuerbelastung.

Beim Kauf ist es wichtig, dass der Kaufpreis oder die Herstellungskosten 
keinen unmittelbaren Einfluss auf das Einkommen haben, sondern lediglich 
die zu berücksichtigenden Abschreibungen, die von der Art des Objektes 
und der Nutzung abhängig sind. Weiterhin ist zu beachten, dass Tilgungs-
leistungen für Darlehen bei der Ermittlung des Einkommens unberücksich-
tigt bleiben.

Beim Verkauf von Grundstücken ist zu beachten, dass der hierdurch entste-
hende Gewinn der Einkommensteuer unterliegt, wenn das Grundstück in-
nerhalb von 10 Jahren nach dem Erwerb oder der Herstellung veräußert 
wird. Der hierbei erzielte Gewinn unterliegt aber nicht der Einkommen-
steuer, wenn das Objekt durch den Verkäufer ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. Vor der Veräußerung sollte eine Beratung 
durch den Steuerberater in Anspruch genommen werden.

Nebenkosten

Beim Grundstückserwerb werden häufig die Nebenkosten vom Käufer un-
terschätzt oder gar nicht beachtet. Neben der bereits erwähnten Grunder-
werbsteuer entstehen durch den Erwerb noch weitere Kosten.

In der Kalkulation sollten die nicht vermeidbaren Kosten für den Notar und 
die Gerichtskasse in einer Höhe von bis zu 2 % der Anschaffungskosten be-
rücksichtigt werden.

Um Kosten einzusparen, sollte versucht werden, ein Grundstück ohne die 
Einschaltung eines Maklers zu erwerben, denn der Makler erhält für die 
Vermittlungsleistung eine von der Höhe des Kaufpreises abhängige Provi-
sion. 

Bevor sich der Käufer für ein Grundstück entscheidet, sollte er vor allem 
die grundsätzlichen Fragen klären und Überlegungen anstellen, die in der 
folgenden Checkliste (Kapitel 1.1.5) aufgeführt sind.
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1.1.5 Checkliste zum Baugrundstück

Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Handelt es sich um ein Baugrundstück (Bauland) ? ja nein Bemerkungen

 O Liegt das Baugrundstück innerhalb eines Bebauungsplanes?
 O Liegt das Baugrundstück (nach § 34 BauGB) innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten  Ortsteile?







Bebaubarkeit

(mit dem Bauaufsichtsamt bzw. Stadtplanungsamt abzustimmen)
 O Wie ist das Baugrundstück bebaubar?
 O Welche anteiligen Grundstücksflächen dürfen bebaut werden?

 − Im Verlauf der Baulinien (BL) und Bau grenzen (BGR), Größe des Baufensters?
 − Grundflächenzahl (GRZ) oder Geschossflächenzahl (GFZ)?
 − Ist eine geschlossene bzw. eine offene Bebauung vorgeschrieben?

 O Angabe von Gebäudehöhen bzw. Angabe der Geschossigkeit
 O Welche Dachform ist vorgeschrieben?
 O Zeitpunkt der Genehmigung?

Abstände

 O Welche Abstände von den seitlichen Nachbargrenzen und den Straßen müssen  
nach der Abstandflächenverordnung eingehalten werden?

Akzeptanz

 O Entspricht das Grundstück bezüglich der Größe, Form, Aussicht und der Himmels-
richtung den Wünschen des Bauherrn?

 O Lassen sich die Vorstellungen des Bauherrn in die Umgebung architektonisch 
integrieren ?

 O Wie sind die Nachbargrundstücke bebaut bzw. geplant?









Infrastruktur

 O Anbindung an die Fernstraße?
 O Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel?
 O Einkaufsmöglichkeiten?
 O Öffentliche Einrichtungen (Kindergärten, Schulen)?
 O Grün- und Sportanlagen?













Immissionen

 O Ist das Grundstück besonderen Immissionen ausgesetzt, wie Lärm, Luftverschmut-
zung?

 O Sind entsprechende Maßnahmen notwendig, z. B. Schallschutzfenster?









Baugrundqualität

Wie ist die Baugrundbeschaffenheit?
 O Tragfähigkeit des Baugrundes?
 O Ist der Baugrund kontaminiert?
 O Wo liegt der Grundwasserspiegel?
 O Liegt eine Hochwassergefährdung vor?











Bestand

 O Sind Gebäude oder Bewuchs zu erhalten, abzubrechen oder zu schützen, z. B. Natur- 
oder Baudenkmäler?

 O Gibt es ein Wege- oder Leitungsrecht?
 O Sind vorhandene Leitungen zu verlegen?
 O Werden Unterfangungen notwendig?













Sonstiges

 O Sind regenerative Energiesysteme einsetzbar (Geo-, Solarthermie, Fotovoltaik u. a.)?
 O Können die notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück vorgesehen werden (Ga-

rage, Tiefgarage) oder sind Ablösungszahlungen an die Kommunen notwendig?
 O Welche Erschließungs- und Straßenbaukosten sind zu zahlen?
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1.2  Öffentliches Bau- und Planungsrecht

1.2.1  Übersicht

Das öffentliche Bau- und Planungsrecht besteht aus verschiedenen Gesetzen 
und Verordnungen. Eine Übersicht über Diese Vielfalt für den Gebrauch in 
der Praxis bietet Abb. 1.2.

Abb. 1.2: Übersicht über das öffentliche Bau- und Planungsrecht
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1.2.2  Baugesetzbuch (BauGB)

Allgemeines Städtebaurecht – Bauleitplanung

Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) – §§ 5 bis 7 BauGB

Der Flächennutzungsplan (siehe beispielhaft Abb. 1.3) umfasst das gesamte 
Gemeindegebiet und ordnet den voraussehbaren Flächenbedarf für die ein-
zelnen Nutzungsmöglichkeiten, wie Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Erholung, 
Landwirtschaft und Gemeinbedarf.

Ob die festgelegten Flächen tatsächlich auch für den vorgesehenen Bedarf 
genutzt werden, wird mit diesem Plan jedoch nicht bestimmt, sondern erst 
im Bebauungsplanverfahren.

Aus dem Flächennutzungsplan entsteht also keinerlei Anspruch auf die dar-
gestellte Nutzung, ein Bebauungsplan kann jedoch grundsätzlich nur aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan) – §§ 8 bis 10 BauGB

Den Bebauungsplan (siehe beispielhaft Abb. 1.4) beschließt der Stadt- oder 
Gemeinderat als Satzung unter Beteiligung der Bürger. Dieser Bebauungs-
plan (B-Plan) wird der höheren Verwaltungsbehörde (NRW: Bezierksregie-
rung) zur Genehmigung vorgelegt. Nach Genehmigung und Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes ist dieser rechtskräftig und muss von jedem 
Bauherrn beachtet werden.

Der Bebauungsplan regelt in den Planzeichnungen und den textlichen Fest-
setzungen für jedes Grundstück, in welchem Umfang (Lage, Volumen des 
Baukörpers), in welcher Art (Wohnen und Gewerbe) die Fläche nutzbar ist. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan kann bei den örtlichen Planungsämtern 
jederzeit eingesehen werden.

Abweichungen vom Bebauungsplan sind nur durch Befreiung (Dispens) im 
Zuge einer Bauvoranfrage bzw. eines Bauantrages möglich. 

Allgemeines Städtebaurecht – Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung; 
Entschädigung

Zulässigkeit von Bauvorhaben – § 34 BauGB Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile

Die Nutzungsmöglichkeit des jeweiligen Grundstückes muss sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügen. Die Auslotung dessen, was tatsächlich möglich ist, ist letztlich in 
Abstimmung mit dem Bauaufsichtsamt vorzunehmen.

§ 35 BauGB Bauen im Außenbereich

Liegt ein Grundstück außerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes und 
außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, ist kein grundsätz-
liches Baurecht gegeben. Ein Vorhaben kann nur durchgeführt werden, 
wenn ihm keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die Erschließung 
gesichert ist. Ausnahmen gelten für
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 O land- und forstwirtschaftliche Betriebe,
 O Betriebe der gartenbaulichen Versorgung,
 O öffentliche Versorgung, die wegen ihrer Besonderheit nur im Außenbe-
reich ausgeführt werden soll.

Abb. 1.3: Ausschnitt aus einem Flächennutzungsplan

 


